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Mitglieder-Info Nr. 6/2012 

Ambulant betreute Wohnmöglichkeit im Sinne des § 98  Abs. 5 SGB XII 

Hier: Urteil des Bundessozialgerichtes vom 25.08.2011, Az.: B 8 SO 7/10 R 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

in dem o. g. Verfahren hatte der Sozialhilfesenat des Bundessozialgerichtes in einem Erstat-
tungsstreit zwischen zwei Sozialhilfeträgern im Wesentlichen zu beurteilen, ob die Zuständig-
keit nach § 98 Abs. 5 SGB XII voraussetzt, dass die betreffende Wohnung/Wohnmöglichkeit 
nur gekoppelt mit der Betreuungsleistung zur Verfügung gestellt wird. Dies hatte die Vorin-
stanz so entschieden. 

Der erkennende Senat widerspricht in der Zurückweisungsentscheidung dieser Auffassung 
(vgl. Rn. 15 und Rn. 16) und stellt im Wesentlichen fest, dass es bei der Beurteilung der Zu-
ständigkeit nach § 98 Abs. 5 Satz 1 nicht auf eine solche Verknüpfung ankomme. Der Begriff 
der betreuten Wohnmöglichkeit werde im Gesetz nicht näher definiert, habe sich allerdings 
über den Verweis in § 54 Abs. 1 SGB XII an § 55 Abs. 2 Nr. 6 SGB IX zu orientieren. Hilfen in 
betreuten Wohnmöglichkeiten auf solche Wohnformen zu begrenzen, bei denen Betreuung 
und Wohnen institutionell verknüpft sind, wäre nach Auffassung des Senates mit dem Rege-
lungszweck des § 55 SGB IX unvereinbar. Auch in einer selbst angemieteten Wohnung könne 
ein Bedarf an regelmäßigen ambulanten Teilhabeleistungen mit dem Ziel eines selbstbe-
stimmten Lebens bestehen.  

 

 

 

Geschäftsstelle  

 
 

  
An die 
überörtlichen Träger der Sozialhilfe 
gemäß Verteiler 
 
per E-Mail 

BAGüS  
 
Bundesarbeitsgemeinschaft  
der überörtlichen Träger der Sozialhilfe 



 

Seite 2 von 2 

BAGüS 
Bundesarbeitsgemeinschaft  
der überörtlichen Träger der Sozialhilfe 

Die von der Vorinstanz geforderte Beschränkung der Hilfeleistung des betreuten Wohnens 
widerspräche dem Ziel der Verselbständigung der nachfragenden Personen, dass letztlich 
gerade darauf ausgerichtet sei, das Wohnen in der eigenen Häuslichkeit möglichst selbstbe-
stimmt bewältigen zu können. 

Ich habe die Entscheidung als Anlage beigefügt und darf zur weiteren Begründung darauf 
verweisen. 

 
Mit freundlichen Grüßen  

gez.: 

Matthias Krömer 


